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H. M. 1942, Nr. 315

315. Anstrich des Heeresgeräts.

1. An Stelle des dunkelgrauen Anstrichs (H. M. 1940 S. 382 Nr. 864 Ziffer 1 ) 
ist das Gerät - einschliesslich Kraftfahrzeuge - der in Afrika eingesetzten 
Truppen mit Anstrich braun RAL 8020 / grau RAL 7027, beide Farben matt (nicht 
glänzend), zu versehen.
Braun 8020 ist vorherrschend, etwa im Behältnis zwei Drittel braun 8020, ein 
Drittel grau 7027. Grau ist in unregelmäßigen Flecken aufzutragen, dabei sollen 
beide Farben allmählich ineinander übergeben.
Kleine Flächen, Räder u. a. können einfarbig 8020 oder 7027 gestrichen werden.
Die Farben sind im Nachschubwege anzufordern, die bisherigen Farben 8000 und 
7008 sind jedoch aufzubrauchen.
H. M. 1941 S. 140 Nr. 281 tritt außer Kraft.

2. Abwaschbare Farbe nach H. M. 1941 S. 596 Nr. 1128 ist auch für den Anstrich 
von Planen zu verwenden.
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